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(57) Hauptanspruch: Sitzgurtanordnung (100) eines Fahr-
zeugs, die Folgendes umfasst:

eine mit der Karosserie des Fahrzeugs verbundene Spule
(115);

einen Gurt (105), der mindestens teilweise um die Spule
(115) gewickelt ist;

eine Keilklemme (120), die dazu ausgelegt ist, gezielt in
den Gurt (105) einzugreifen; und

eine kraftbegrenzende Platte (125), die funktional mit der
Spule (115) verbunden ist, wobei die kraftbegrenzende
Platte (125) deformierbare Zahne (140) aufweist, die
dazu ausgelegt sind, einen Zapfen (130) in Eingriff zu neh-
men, wobei die Zahne (140) dazu ausgelegt sind, sich
nach einem Fahrzeugaufprall durch die Kraft der Zéhne
(140) am Zapfen (130) durch den Zapfen (130) zu defor-
mieren, und

bei der die Sitzgurtanordnung (100) weiterhin einen Sitz-
gurtaufroller (110) umfasst, in dem Gurt (105), Spule
(115) und Keilklemme (120) angeordnet sind, und worin
die Sitzgurtanordnung (100) weiterhin eine Aufrollergrund-
platte (145) umfasst, mit der die Keilklemme (120) Uber
den Sitzgurtaufroller (110) kraftschlissig verbunden ist,
und die kraftbegrenzende Platte (125) sowohl mit der Auf-
rollergrundplatte (145) als auch mit der Karosserie verbun-
den ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei einem Eingreifen der Keilklemme (120) in den Gurt
(105) eine von der Aufrollergrundplatte (145) auf die kraft-
begrenzende Platte (125) Ubertragende Kraft verursacht,
dass Zahne (140) der kraftbegrenzenden Platte (125)

gegen den Zapfen (130) driicken, was bei einer Deforma-
tion eines Satzes der Zahne (140) der Aufrollergrundplatte
(145) und der kraftbegrenzenden Platte (125) gestatten
kann, in einer von einem Kanal (135), der durch die kraft-
begrenzende Platte (125) definiert wird und in dem die
Zahne (140) verlaufen sowie der Zapfen (130) angeordnet
ist, gefuhrten Richtung zu gleiten, bis ein nachster Satz
Zahne (140) den Zapfen (130) in Eingriff nimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sitzgurtaufroller
mit einer Keilklemme und einer kraftbegrenzenden
Platte sowie eine Sitzgurtanordnung mit dem Sitz-
gurtaufroller.

HINTERGRUND

[0002] Die meisten Fahrzeuge haben eine Sitzgurt-
anordnung, die bei einem Unfall die Bewegung der
Insassen begrenzt. Manchmal wird ein Gurtstraffer
genutzt, um den Sitzgurt praventiv zu arretieren,
ehe sich der Unfall ereignet. Doch selbst aktiviert,
verhindern Gurtstraffer dennoch nicht, dass der Sitz-
gurt sich bewegt. Beispielsweise kann es beim Auf-
wickeln eines Sitzgurtes auf einer Spule zum Ansam-
meln von Gurtlose kommen. Einfaches Aktivieren
des Gurtstraffers eliminiert nicht die Gurtlose. Die
Gurtlose muss wahrend einer Kollision aufgenom-
men werden, ehe eine Vorwartsbhewegung des
Insassen gestoppt werden kann, bezeichnet als
~Filmspuleneffekt".

[0003] In der Druckschrift DE 695 16 490 T2 wird
eine Sitzgurtanordnung offenbart, die eine Spule auf-
weist, die in einem Strafferrahmen gelagert ist und
bei rapider Fahrzeugverlangsamung sperrt, und wei-
terhin einen Gurt aufweist, der mindestens teilweise
um die Spule gewickelt ist, und weiterhin eine kraft-
begrenzende Platte aufweist, die mit der Spule ver-
bunden ist, wobei die kraftbegrenzende Platte defor-
mierbare Zahne aufweist, die dazu ausgelegt sind,
einen Zapfen in Eingriff zu nehmen, wobei die
Zahne dazu ausgelegt, sind sich nach einem Fahr-
zeugaufprall zu deformieren.

[0004] In der Druckschrift DE 92 02 219 U1 wird eine
Sperrvorrichtung eines Gurtes einer Sitzgurtanord-
nung offenbart, die Uber eine Keilklemme realisiert
ist.

[0005] Es besteht die Aufgabe, einen Sitzgurt wah-
rend einer Kollision des Fahrzeugs unabhangig von
Gurtlosen aufzunehmen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Sitzgurtan-
ordnung gemal Anspruch 1 und einen Sitzgurtauf-
roller gemaf Anspruch 8 geldst.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 stellt ein Beispielsitzgurtsystem dar, das
eine Keilklemme und eine kraftbegrenzende
Platte hat.

Fig. 2 stellt das Sitzgurtsystem aus Fig. 1 nach
einem Fahrzeugaufprall dar.
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AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0007] Durch Eliminieren des Filmspuleneffekts
kann der Sitzgurt nach einer Fahrzeugkollision
schneller mit einem Insassen in Eingriff stehen. Ein
Beispielsitzgurtsystem, das den Filmspuleneffekt eli-
miniert oder erheblich reduziert, umfasst eine Spule,
ein Gurtwerk, eine Keilklemme und eine kraftbegren-
zende Platte. Das Gurtwerk ist mindestens teilweise
um die Spule gewickelt. Vor oder unmittelbar nach
dem Detektieren eines Fahrzeugaufpralls greift die
Keilklemme in das Gurtwerk gezielt ein. Durch Akti-
vieren der Keilklemme kann die auf das Gurtwerk
ausgelibte Kraft unmittelbar auf die Aufrollerbasis
wirken, das heif’t, ohne dass eine Gurtlose aufge-
nommen werden muss, die sich anderweitig ange-
sammelt haben kann, als das Gurtwerk um die
Spule gewickelt wurde. Folglich wird die auf die Auf-
rollerbasis ausgetibte Kraft unmittelbar auf die kraft-
begrenzende Platte (bertragen, die deformierbare
Zahne hat, die in einen Zapfen eingreifen. Die Kraft
des Aufpralls verursacht, dass der Zapfen die Zéhne
deformiert. Folglich absorbiert die kraftbegrenzende
Platte einen Teil des Aufpralls und reduziert wahrend
des Aufpralls die auf den Insassen ausgeubte Kraft.

[0008] Die gezeigten Elemente kénnen viele unter-
schiedliche Formen annehmen und mehrere und/o-
der abweichende Komponenten und Einrichtungen
umfassen. Die gezeigten Beispielkomponenten stel-
len keine Beschrankung dar. Tatsachlich kdénnen
zusatzliche oder alternative Komponenten und/oder
Umsetzungen genutzt werden.

[0009] Wie in Fig. 1 dargestellt, umfasst das Sitz-
gurtsystem 100 ein Gurtwerk 105 und einen Aufroller
110 mit einer Spule 115, einer Keilklemme 120 und
einer kraftbegrenzenden Platte 125. Das Gurtwerk
105, manchmal auch als ,Gurtband® bezeichnet,
kann aus einem Material wie Nylon oder Polyester
bestehen. Mindestens ein Teil des Gurtwerks 105
kann um die Spule 115 gewickelt sein. Wenn der Auf-
roller 110 nicht aktiviert ist, kann das Gurtwerk 105
von der Spule 115 abgewickelt werden, beispiels-
weise durch Ziehen am Gurtwerk 105. Wenn der Auf-
roller 110 aktiviert ist, kann das Gurtwerk 105 relativ
zur Spule 115 arretiert sein, um beispielsweise einen
Insassen in seinem oder ihrem Sitz zu halten.

[0010] Die Spule 115 kann einen geflanschten Zylin-
der umfassen, der dazu ausgelegt ist, mindestens
einen Teil des Gurtwerks 105 aufzunehmen. Das
heil3t, eine Ladnge des Gurtwerks 105 kann um den
Zylinder gewickelt sein. In einigen Fallen kann die
Spule 115 vorgespannt sein, um das Gurtwerk 105
um den Zylinder gewickelt zu halten. Durch Ziehen
am Gurtwerk 105 mit einer ausreichenden Kraft
kann die Vorspannung Uberwunden werden. Die
Spule 115 ist an einer Fahrzeugkarosserie angeord-
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net, beispielsweise an einem Fahrzeugsitz, Saule
oder anderen Struktur.

[0011] Die Keilklemme 120 kann dazu ausgelegt
sein, gezielt in das Gurtwerk 105 einzugreifen, um
das Gurtwerk 105 daran zu hindern, von der Spule
115 ab- oder aufgerollt zu werden. Wenn die Keil-
klemme 120 nicht in Eingriff steht, ist das Gurtwerk
105 jedoch frei, um relativ zur Spule 115 ab- oder
aufgerollt zu werden. Die Keilklemme 120 ist auf
der Aufrollerbasis 145 angeordnet. Wenn die Keil-
klemme 120 mit dem Gurtwerk 105 in Eingriff steht,
kénnen jegliche auf das Gurtwerk 105 ausgelbte
Krafte von der Klemme an die Aufrollerbasis 145
und an die Fahrzeugkarosserie Ubertragen werden,
ohne die Vorspannung der Spule 115 zu Gberwinden.
Anders ausgedriickt, hindert die Keilklemme 120 das
Gurtwerk 105 am Abwickeln. Auferdem kann, wenn
die Keilklemme 120 in Eingriff steht, die auf das Gurt-
werk 105 wirkende Kraft unmittelbar auf die Aufroller-
basis 145 ausgeubt werden, ohne dass eine Gurtlose
aufgenommen werden muss, die sich angesammelt
haben kann, als der Gurt 105 um die Spule 115 gewi-
ckelt wurde. Folglich eliminiert oder reduziert die
Keilklemme 120 erheblich jeden Filmspuleneffekt,
der nach einem Fahrzeugaufprall auftreten kann,
ohne einen Gurtstraffer. Die Betatigung der Keil-
klemme 120 kann elektrisch gesteuert werden, z. B.
durch ein Sensorsignal. Beispielsweise kann die
Keilklemme 120 vor einem Fahrzeugaufprall oder
unmittelbar in Reaktion auf das Detektieren des
Fahrzeugaufpralls durch einen Sensor in Eingriff
gebracht werden.

[0012] Die kraftbegrenzende Platte 125 ist dazu
ausgelegt, einen Teil des Fahrzeugaufpralls zu
absorbieren. Die kraftbegrenzende Platte 125 ist
sowohl an der Aufrollerbasis 145 als auch an der
Fahrzeugkarosserie angebracht. Die kraftbegren-
zende Platte 125 umfasst deformierbare Zahne
140, die dazu ausgelegt sind, einen von der Fahr-
zeugkarosserie vorstehenden Zapfen 130 in Eingriff
zu nehmen. Die Zahne 140 verlaufen von der kraft-
begrenzenden Platte 125 in einen Kanal 135, der
durch die kraftbegrenzende Platte 125 definiert
wird, und der Zapfen 130 ist innerhalb des Kanals
135 angeordnet. Wenn die Keilklemme 120
geschlossen ist und eine ausreichende Kraft auf
das Gurtwerk 105 ausgelbt wird, kann die von der
Aufrollerbasis 145 auf die kraftbegrenzende Platte
125 Ubertragene Kraft verursachen, dass einige
Zahne 140 gegen den Zapfen 130 dricken. Die
Kraft der Zahne 140 am Zapfen 130 verursacht,
dass einige der Zahne 140 deformiert werden, was
der Aufrollerbasis 145 und der kraftbegrenzenden
Platte 125 gestattet, in einer vom Kanal 135 gefuhr-
ten Richtung zu gleiten, bis der nachste Satz Zahne
140 den Zapfen 130 in Eingriff nimmt. Angenommen,
dass ausreichend Kraft verbleibt, wird der Zapfen
130 einen oder mehrere nachfolgende Satze von
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Zahnen 140, mit denen er in Berlhrung kommt,
deformieren. Bei jedem Deformieren eines Satzes
von Zahnen 140 bewegen sich die Spule 115 und
die kraftbegrenzende Platte 125 relativ zur Fahr-
zeugkarosserie entlang dem Kanal 135.

[0013] Fig. 2 stellt dar, wie das Gurtwerk 105 und
der Aufroller 110 nach einem Fahrzeugaufprall aus-
sehen kdnnen. Wie gezeigt, ist die Keilklemme 120 in
Eingriff und die Zahne 140 der kraftbegrenzenden
Platte 125 wurden von dem Zapfen 130 deformiert.
Mit deformierten Zahnen 140, waren die Aufrollerba-
sis 145 und die kraftbegrenzende Platte 125 frei, sich
entlang dem Kanal 135 zu bewegen, z. B. in Richtung
einer Front des Fahrzeugs. Eingreifen der Keil-
klemme 120 eliminierte oder reduzierte erheblich
den Filmspuleneffekt, was der kraftbegrenzenden
Platte 125 gestattete, nach dem Fahrzeugaufprall
schneller den Zapfen 130 in Eingriff zu nehmen.
Anderenfalls hatten die Zahne 140 der kraftbegrenz-
enden Platte 125 den Zapfen 130 nicht in Eingriff
genommen, bis die gesamte Gurtlose von der Spule
115 beseitigt worden ware.

[0014] Simulierte Testergebnisse zeigen, dass der
Aufroller 110 mit der Keilklemme 120 und der kraft-
begrenzenden Platte 125, wie vorstehend beschrie-
ben, die Auslenkung eines Insassen in einen vorde-
ren Aufprallbereich reduzieren kann,
Insassenverletzungen an Kopf, Nacken und Rumpf
reduzieren kann und fur bessere kinematische Insas-
senbeherrschung bei Kollisionen sorgen kann.
AuRerdem koénnen diese Testergebnisse erreicht
werden, ohne in das Sitzgurtsystem 100 einen Gurt-
straffer zu integrieren.

Patentanspriiche

1. Sitzgurtanordnung (100) eines Fahrzeugs, die
Folgendes umfasst:
eine mit der Karosserie des Fahrzeugs verbundene
Spule (115);
einen Gurt (105), der mindestens teilweise um die
Spule (115) gewickelt ist;
eine Keilklemme (120), die dazu ausgelegt ist,
gezielt in den Gurt (105) einzugreifen; und
eine kraftbegrenzende Platte (125), die funktional
mit der Spule (115) verbunden ist, wobei die kraftbe-
grenzende Platte (125) deformierbare Zahne (140)
aufweist, die dazu ausgelegt sind, einen Zapfen
(130) in Eingriff zu nehmen, wobei die Zahne (140)
dazu ausgelegt sind, sich nach einem Fahrzeugauf-
prall durch die Kraft der Zdhne (140) am Zapfen
(130) durch den Zapfen (130) zu deformieren, und
bei der die Sitzgurtanordnung (100) weiterhin einen
Sitzgurtaufroller (110) umfasst, in dem Gurt (105),
Spule (115) und Keilklemme (120) angeordnet
sind, und worin die Sitzgurtanordnung (100) weiter-
hin eine Aufrollergrundplatte (145) umfasst, mit der
die Keilklemme (120) Uber den Sitzgurtaufroller
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(110) kraftschlussig verbunden ist, und die kraftbe-
grenzende Platte (125) sowohl mit der Aufroller-
grundplatte (145) als auch mit der Karosserie ver-
bunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei einem Eingreifen der Keilklemme (120) in den
Gurt (105) eine von der Aufrollergrundplatte (145)
auf die kraftbegrenzende Platte (125) lUbertragende
Kraft verursacht, dass Zahne (140) der kraftbe-
grenzenden Platte (125) gegen den Zapfen (130)
dricken, was bei einer Deformation eines Satzes
der Zahne (140) der Aufrollergrundplatte (145) und
der kraftbegrenzenden Platte (125) gestatten kann,
in einer von einem Kanal (135), der durch die kraft-
begrenzende Platte (125) definiert wird und in dem
die Zahne (140) verlaufen sowie der Zapfen (130)
angeordnet ist, geflhrten Richtung zu gleiten, bis
ein nachster Satz Zahne (140) den Zapfen (130) in
Eingriff nimmt.

2. Sitzgurtanordnung (100) nach Anspruch 1,
wobei die Keilklemme (120) dazu ausgelegt ist, in
den Gurt (105) einzugreifen, um einen durch den
Fahrzeugaufprall verursachten Filmspuleneffekt zu
begrenzen.

3. Sitzgurtanordnung (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei die Keilklemme
(120) dazu ausgelegt ist, vor dem Fahrzeugaufprall
in den Gurt (105) einzugreifen.

4. Sitzgurtanordnung (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, wobei die Keilklemme
(120) in den Gurt (105) eingreift, um Bewegung
des Gurts (105) relativ zu der Spule (115) zu redu-
Zieren.

5. Sitzgurtanordnung (100) nach Anspruch
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die
Spule (115) an einer Fahrzeugkarosserie angeord-
net ist.

6. Sitzgurtanordnung (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei der Gurt (105) dazu
ausgelegt ist, auf die Spule (115) auf- oder von der
Spule (115) abgerollt zu werden, wenn die Keil-
klemme (120) nicht in Eingriff steht.

7. Sitzgurtanordnung (100) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, wobei die Keilklemme
(120) dazu ausgelegt ist, die Bewegung des Gurts
(105) relativ zu der Spule (115) unabhangig von
einem Gurtstraffer zu reduzieren.

8. Sitzgurtaufroller (110) eines Fahrzeugs, der
Folgendes umfasst:
eine mit der Karosserie des Fahrzeugs verbundene
Spule (115), die dazu ausgelegt ist,
einen Gurt (105) aufzunehmen;
eine Keilklemme (120), die dazu ausgelegt ist,
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gezielt in den Gurt (105) einzugreifen; und

eine kraftbegrenzende Platte (125), die funktional
mit der Spule (115) verbunden ist,

wobei die kraftbegrenzende Platte (125) deformier-
bare Zahne (140) aufweist, die dazu ausgelegt sind,
einen Zapfen (130) in Eingriff zu nehmen, wobei die
Zahne (130) dazu ausgelegt sind, sich nach einem
Fahrzeugaufprall und nachdem die Keilklemme
(120) in den Gurt (105) eingreift durch die Kraft der
Zahne (130) am Zapfen (130) durch den Zapfen
(140) zu deformieren, und der Sitzgurtaufroller
(110) daruber hinaus eine Aufrollergrundplatte
(145) umfasst, und wobei die Keilklemme (120)
Uber den Sitzgurtaufroller (110) kraftschlussig mit
der Aufrollergrundplatte (145) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

bei einem Eingreifen der Keilklemme (120) in den
Gurt (105) eine von der Aufrollergrundplatte (145)
auf die kraftbegrenzende Platte (125) Gbertragende
Kraft verursacht, dass Zahne (140) der kraftbe-
grenzenden Platte (125) gegen den Zapfen (130)
dricken, was bei einer Deformation eines Satzes
der Zahne (140) der Aufrollergrundplatte (145) und
der kraftbegrenzenden Platte (125) gestatten kann,
in einer von einem Kanal (135), der durch die kraft-
begrenzende Platte (125) definiert wird und in dem
die Zahne (140) verlaufen sowie der Zapfen (130)
angeordnet ist, gefihrten Richtung zu gleiten, bis
ein nachster Satz Zahne (140) den Zapfen (130) in
Eingriff nimmt.

9. Sitzgurtaufroller (110) nach Anspruch 8, wobei
die Keilklemme (120) dazu ausgelegt ist, in den Gurt
(105) einzugreifen, um einen Filmspuleneffekt zu
begrenzen.

10. Sitzgurtaufroller (110) nach einem der
Anspriche 8 oder 9, wobei die Keilklemme (120)
dazu ausgelegt ist, vor dem Fahrzeugaufprall in
den Gurt (105) einzugreifen.

11. Sitzgurtaufroller (110) nach einem der
Anspruche 8 bis 10, wobei die Keilklemme (120) in
den Gurt (105) eingreift, um Bewegung des Gurts
(105) relativ zu der Spule (115) zu reduzieren.

12. Sitzgurtaufroller (110) nach Anspruch einem
der Anspriche 8 bis 11, wobei die Spule (115) an
einer Fahrzeugkarosserie angeordnet ist.

13. Sitzgurtaufroller (110) nach einem der
Anspriche 8 bis 12, wobei Eingreifen der Keil-
klemme (120) den Gurt (105) daran hindert, auf die
Spule (115) auf- oder von der Spule (115) abgerolit
zu werden.

14. Sitzgurtaufroller (110) nach einem der
Anspriche 8 bis 13, wobei die Keilklemme (120)
dazu ausgelegt ist, die Bewegung des Gurts (105)
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relativ zu der Spule (115) unabhangig von einem
Gurtstraffer zu reduzieren.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

FIGUR 1
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FIGUR 2

77 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

